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Stadt Konstanz (Landkreis Konstanz) 
 

Öffentliche Bekanntmachung 1 des Bürgerentscheids  
Öffentliche Bekanntmachung 1 über das Recht auf Ein-
sicht in das Wählerverzeichnis/Abstimmungsverzeich- nis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für den Bürgerent -
scheid am 21. März 2010  
 
1. Wegen Gemeinderatsbeschluss vom 02.10.2008  ist ein Bürgerent-
scheid nach § 21 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg 
notwendig. Der Bürgerentscheid findet statt am Sonntag, dem 21 .03.2010.  
 

Hinweis: Bei dem Bürgerentscheid in Konstanz am 21.03.2010 handelt es sich 
streng genommen nicht um eine Wahl, sondern um eine Abstimmung. Wesent-
liche Rechtsgrundlage für den Bürgerentscheid ist das Kommunalwahlgesetz 
und in dessen Folge die Kommunalwahlordnung. Aus diesem Sachverhalt 
ergibt sich, dass sowohl der Begriff „Abstimmung“ als auch der Begriff „Wahl“ 
Verwendung findet und Gültigkeit hat. Um möglichst zweifelsfrei Aussagen zu 
erreichen, haben wir uns bemüht, die beiden Begriffe zu kombinieren. 
 

Entschieden ist die Frage, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen 
mit JA oder NEIN beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 25% 
der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit 
NEIN beantwortet. 
 

Stimmberechtigt  sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes 
sowie Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
(Unionsbürger), die am Abstimmungstag das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde mit Hauptwohnung wohnen und 
nicht vom Wahlrecht bzw. Stimmrecht ausgeschlossen sind. Diese werden von 
Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen und können wählen. Der 
Bürgermeister ist berechtigt, vom Unionsbürger zur Feststellung seines Stimm-
rechts einen gültigen Identitätsausweis sowie eine Versicherung an Eides statt 
mit der Angabe seiner Staatsangehörigkeit zu verlangen. 
 
2. Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verle-
gung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von 
drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort 
ihre Hauptwohnung begründen, sind mit der Rückkehr stimmberechtigt. Stimm-
berechtigte, die nach Ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht mindestens drei 
Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, 
werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen . 
 

Stimmberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 Meldegesetz nicht der Melde-
pflicht unterliegen und nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden 
ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schrift-
lichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger 

                                                 
1 Als förmliche öffentliche Bekanntmachung entsprechend der Satzung der Stadt Konstanz über 
„öffentliche Bekanntmachungen“ gilt die Veröffentlichung im Südkurier voraussichtlich am 
06.02.2010. Alle weiteren Aushänge und Publikationen dienen ausschließlich der zusätzlichen 
Information und können nicht für Fristberechnungen herangezogen werden. 

 

 
eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der 
Kommunalwahlordnung beizufügen. 
 

Vordrucke für diese Erklärung hält das Hauptamt – PG Wahlen, Kanzleistr. 
13/15, 78462 Konstanz,  bereit. 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt 
der genannten eidesstattlichen Versicherung – spätestens bis zum Sonntag, 
28.02.2010, eingehen . 
 
3. Wählerverzeichnis/Abstimmungsverzeichnis 
Bei dem Bürgerentscheid kann nur abstimmen, wer in das Wählerverzeich-
nis/Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

3.1. In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen  die für den Bürger-
entscheid am 21.03.2010 Stimmberechtigten eingetragen.  Stimmbe-
rechtigte, die in das Wählerverzeichnis/Abstimmungsverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens 28.02.2010 eine Wahlbenachrichti-
gung/Abstimmungsbenachrichtigung.  

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, stimmbe-
rechtigt zu sein, muss die Berichtigung des Wählerverzeichnisses bean-
tragen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimmrecht nicht 
ausüben kann (siehe Nr. 3.3). 

 Personen, die ihr Stimmrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder 
Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren haben und vor 
Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, sind mit der Rück-
kehr stimmberechtigt. Stimmberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am 
Abstimmungstag noch nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, werden nur auf An-
trag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

 Stimmberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 Meldegesetz nicht der 
Meldepflicht unterliegen und nicht in das Melderegister eingetragen sind, 
werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen.  Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung beizufügen.  

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Hauptamt – PG 
Wahlen, Kanzleistr. 13/15, 78462 Konstanz,  bereit. Die Anträge auf 
Eintragung müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der ge-
nannten eidesstattlichen Versicherung spätestens bis zum Sonntag, 
28.02.2010 beim Hauptamt – PG Wahlen, Kanzleistr. 1 3/15, 78462 
Konstanz, eingehen.  

 Behinderte Stimmberechtigte können sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Wird dem Antrag entsprochen, er-
hält der/die Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleich-
zeitig ein Wahlschein beantragt wurde. 

 

3.2. Das Wählerverzeichnis/Abstimmungsverzeichnis wird an den Werktagen 
von Montag, 01.03.2010 bis Freitag 05.03.2010 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten beim Hauptamt der Stadt Konstanz, Kanzleistraße 
15, 78462 Konstanz, Posteingangsstelle-Bürgerberatung, Raum Nr. 
0.47,  für Stimmberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. 

 Jeder Stimmberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Stimmberechtigter die Richtigkeit und Vollständigkeit von Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprü-
fen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Stimmberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk ge-
mäß § 33 Abs. 1 Meldegesetz eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch Datensichtgerät möglich.  
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3.3 Der/Die Stimmberechtigte, der/die das Wählerverzeich-
nis/Abstimmungsverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
während der Einsichtsfrist, spätestens am Freitag, dem 05.03.2010 bis 
14:00 Uhr beim Hauptamt der Stadt Konstanz, Kanzleistr. 15, 7 8462, 
Raum D.01,  die Berichtigung des Wählerverzeichnis-
ses/Abstimmungsverzeichnisses beantragen. Der Antrag kann schriftlich 
oder zur Niederschrift gestellt werden. 

 

3.4 Der/Die Stimmberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Abstimmungs-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetra-
gen ist. Der Abstimmungsraum ist in der Wahlbenachrichtigung angege-
ben. Wer aus triftigen Gründen in einem anderen Abstimmungsraum o-
der durch Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein 
(siehe Nr. 4). 

 
4. Wahlscheine 
4.1 Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

4.1.1 ein in das Wählerverzeichnis/Abstimmungsverzeichnis eingetra-
gener  Stimmberechtigter, 

 

4.1.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis/Abstimmungsverzeichn is 
eingetragener  Stimmberechtigter, 

 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzei-
tig die Eintragung in das Wählerverzeichnis/Abstimmungsverzeichnis nach 
§ 3 Abs. 2 und 4 Kommunalwahlordnung - KomWO - (vgl. 3.1) oder die Be-
richtigung des Wählerverzeichnisses/Abstimmungsverzeichnisses  zu be-
antragen; 

 dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Ver-
schulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Stimmrechts 
verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Abstimmung erst nach Ablauf der 
Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist, 

c) wenn sein Stimmrecht im Widerspruchsverfahren festgestellt worden und 
die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnis-
ses/Abstimmungsverzeichnisses dem Bürgermeisteramt bekannt geworden 
ist. 

 

4.2 Wahlscheine können bis Freitag 19.03.2010, 18:00 Uh r beim Haupt-
amt- PG Wahlen, Kanzleistr. 13/15, Raum D.01, 78462  Konstanz,  so-
wie an folgenden Briefwahlausgabestellen schriftlic h, mündlich oder 
in elektronischer Form beantragt werden: 
- Verwaltungsgebäude Laube, Untere Laube 24, Raum EG 0.04, bis zum 
Freitag, 19.03.2010 18:00 Uhr 
- Verwaltungsgebäude Rathaus, Posteingangsstelle-Bürgerberatung, 
Kanzleistr. 15 bis zum Freitag, 19.03.2010 12:30 Uhr 
- Ortsverwaltungen Dettingen-Wallhausen (Kapitän-Romer-Str.4), Dingels-
dorf (Rathausplatz 1) und Litzelstetten (Großherzog-Friedrich-Str. 10) je-
weils bis zum Freitag, 19.03.2010, 12:30 Uhr. 

 

Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann, kann der  
Wahlschein noch bis zum Abstimmungstag 15.00 Uhr beantragt werden. 
Das Gleiche gilt für die Beantragung eines Wahlscheins aus einem der un-
ter Nr. 4.1.2 genannten Gründen. 

 

Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen  Vollmacht  nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter 
Stimmberechtigter kann sich für die Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.  
Versichert ein Stimmberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor  der Abstimmung, 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 

4.3 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem beliebigen Abstim-
mungsraum der Stadt oder durch Briefwahl wählen. Der Wahlschein enthält 
dazu nähere Hinweise. Mit dem Wahlschein erhält der Stimmberechtigte 
zugleich 

 - einen amtlichen Stimmzettel 
 - einen amtlichen hellblauen Stimmzettelumschlag  für die Briefwahl  
 - einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag  mit der Anschrift, an die 

der Wahlbrief zurückzusenden ist. 
 

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen Anderen 
ist nur zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Voll-
macht nachgewiesen wird. Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunter-
lagen bei der Stadtverwaltung selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben. 

 

4.4 Bei der Briefwahl muss der Abstimmende den Wahlbrief mit dem Stimmzet-
tel und dem Wahlschein so rechtzeitig an den Vorsitzenden des Gemein-
dewahlausschusses absenden, dass er dort spätestens am Abstimmungs-
tag bis 18.00 Uhr eingeht. 

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne be-
sondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG un-
entgeltlich befördert.  
Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

 
Stadt Konstanz, 06.02.2010 
 
Horst Frank, Oberbürgermeister 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

im Jahr 2008 wurde die Ortsteilkonferenz Jugend mit 
dem Ziel ins Leben gerufen, das bestehende Freizeit-
angebot für Kinder und Jugendliche zu erfassen und in 
einem nächsten Schritt die Möglichkeiten für eine Er-
weiterung und Verbesserung dieser Angebote zu unter-
suchen. In der Ortsteilkonferenz engagierten sich eine 
Vielzahl der örtlichen Vereine unter der fachlichen Be-
gleitung durch das Jugendamt der Stadt Konstanz. Das 
erste konkrete Ergebnis dieser Konferenz war der „Ak-
tionstag Kinder und Jugend“, der von den örtlichen 
Vereinen getragen wurde und im Juli 2009 in Dettingen 
und Wallhausen stattfand. 
Auf den gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen 
aufbauend wird mit einem „Night-Soccer-Turnier“, das 
am 24.04.2010 stattfinden soll, ein weiteres Projekt 
gestartet, um unsere Jugendlichen in Dettingen-
Wallhausen anzusprechen. Gleichzeitig kommen die 
Jugendlichen in einer Umfrage zu Wort. Sie können und 
sollen sich über das Internet dazu äußern, was aus 
ihrer Sicht in unserer Ortschaft in punkto Freizeit ange-
boten werden sollte. Die Einzelheiten ergeben sich aus 
dem Flyer, der mit dem Mitteilungsblatt verteilt und in 
den örtlichen Geschäften ausgelegt wird. Die Ortsteil-
konferenz setzt auf eine starke Beteiligung der Jugend-
lichen an diesen Aktionen, denn damit würde unserem 
gemeinsamen Projekt weitere Schubkraft verliehen. 
 

Ihr 
 

Roger Tscheulin 
Ortsvorsteher 
 
 
 

 
 
Entsorgung - Informationen und Termine  
Montag, 15.02.10 Bio- und Restmüllabfuhr 
Freitag,  19.02.10 Papierabfuhr in Dettingen 
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Fahrverstöße Kreuzung Martin-Schleyer-Straße/Zum Pur-
ren/Holdersteig in Litzelstetten  
Zunehmend werden Verstöße gegen die Straßenverkehrs-
ordnung an der Fußgängerquerungshilfe  an der Haltestelle 
„Zum Purren“ in Litzelstetten beobachtet.. 
Immer wieder fahren Autofahrer verkehrswidrig  links neben 
dem Fahrbahnteiler, auch zum Teil mit überhöhter Geschwin-
digkeit vorbei, wenn Busse an der Haltestelle stehen..  
Es wird aber nicht zu vermeiden sein, dass die Stadt künftig 
zusammen mit der Landespolizei Verkehrskontrollen  mit 
Videoüberwachung, besonders morgens im Berufsverkehr, 
wenn die Schüler zum Bus gehen, durchführt. 
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Was sonst noch interessiert:  
Anhand eigener Dias wird Herr Dr. Domnick über Na-
turbeobachtungen in ostafrikanischen National-
parks  berichten. Teil 1: Donnerstag,  25.02.2010,  
Teil 2: Mittwoch,  03.03.2010. Jeweils von 19.30 Uhr 
bis 20.30 Uhr im Bürgersaal, Rathaus Dingelsdorf.  
Die Veranstaltungen sind kostenlos. 
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Kath. Kirchengemeinde St. Verena 
D e t t i n g e n  

Konstanzer Str. 7 
�  07533 / 5185 • �  07533 / 949368 

Gottesdienste vom 13. bis 21. Februar  
 

Samstag, 13. Februar  
18.00 Uhr  Beichtgelegenheit  
18.30 Uhr Vorabendmesse 
 

Sonntag, 14. Februar  
09.15 Uhr Eucharistiefeier  
 

Dienstag, 16. Februar  
17.00 Uhr Sprechstunde von Pfr. Zimmermann 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
19.00 Uhr Eucharistische Anbetung  
 

Mittwoch, 17. Februar   -Aschermittwoch-  
07.30 Uhr Schülergottesdienst mit Ascheaustei-
lung 
18.00 Uhr Hl. Messe mit Segnung der Asche und 

Austeilen des Aschekreuzes 
 

Freitag, 19. Februar  
18.30 Uhr Eucharistiefeier in der St. Leonhards- 
 Kapelle in Wallhausen 
 

Samstag, 20. Februar  
18.30 Uhr Vorabendmesse   
 -mit ausgefallener bildlicher Gestaltung 
 

Sonntag, 21. Februar  
09.15 Uhr Eucharistiefeier 
 

Den Rosenkranz  beten wir täglich um 18.00 Uhr 
 

Pfarrbüro  Öffnungszeiten: 
Montag 10.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag 16.30 – 18.30 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr 
Freitag 10.00 – 12.00 Uhr 
Katholische Öffentliche Bücherei 
Öffnungszeiten: 
Sonntag 10.15 – 11.30 Uhr 
Mittwoch 17.30 – 19.00 Uhr 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Evangelische Kirchengemeinde 
Dettingen-Wallhausen 
Pfarramt: Schwanenweg 14, 
78465 Konstanz 
Tel.: 07533-7283 
Pfarrerin Sigrid Süss-Egervari  

Bürozeiten dienstags und donnerstags von 8.45 – 11.30 Uhr 
Bankverbindung: Sparkasse Bodensee BLZ 690 500 01, Kto.-Nr. 35469 
 

Bereitschaftsdienst für Seelsorge am Wochenende, Tel. 0160/5321003 
(für den Fall, dass die eigene Seelsorgerin nicht erreichbar ist). 
 

Gottesdienste und wöchentliche Veranstaltun-
gen vom 14.bis 21. Februar 2010  
 
Sonntag, den 14.02.2010, Estomihi  
10.00 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Süss-Egervari) 
 
Donnerstag, den 18.02.2010  
08.00 Uhr Morgengymnastik 
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Samstag, den 20.02.2010  
16.00 Uhr Kinderkirchentreff mit Übernachtung 

für Kinder ab der 4. Klasse. 
Thema: „Füll du uns die Hände“ – eine 
Einführung ins Abendmahl.  
Voranmeldung im Pfarramt bis Don-
nerstag, 18.02.2010. 

 
Sonntag, den 21.02.2010 Invocavit  
10.00 Uhr  Familiengottesdienst zum Abend-

mahl dazu sind alle! Kinder eingela-
den, und natürlich auch Erwachsene, 
mit und ohne Familie (Kinder und 
Pfarrerin Süss-Egervari) 

 
Wochenspruch  
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird 
alles vollendet werden, was geschrieben ist durch den 
Propheten von dem Menschensohn. (Lukas 18,31) 
 
 

HEIMATSAGEN 
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VHS-Kurse für das Sommersemester  
2010 in Dettingen  
 

Sprachkurse:  
 

12 x English Easy Conversation A2 , ab Montag 22.02.10 
von 10.00 bis 11.30 Uhr, Frau  Anita Hillers, Rathaus, 84,-- 
Euro,  
 

12 x English Conversation B1 , ab Mittwoch 03.03.09 von 
19.00 bis 20.30 Uhr, Frau Anita Hillers, 84,-- Euro,  
 

Zwei Wochenenden Italienisch für Reise und Urlaub A n-
fängerkurs , am Freitasg  16.04 und 23.04.10 von 17.00-
21.00 Uhr und Samstag 17.04. und 24.04.10  von 10.30 bis 
15.30 Uhr, Frau  Silvana Gabriela Luccarelli, Rathaus, 77,-- 
Euro,  
 
Sportkurse (im Pfarrheim St. Verena)  
Isomatte und Trinken  mibringen!  
 

12 x Rückenfit- Pilates – Yoga ab  
Montag 22.02.10 von 18.30 bis 19.30 Uhr,  
Frau Yvonne Stegmann, 56,-- Euro 
 

12 x Rückenfit- Pilates – Yoga  ab  
Montag 22.02.10 von 19.30 bis 20.30 Uhr,  
Frau Yvonne Stegmann, 56,-- Euro 
 

12 x Rückenfit- Pilates - Yoga  ab  
Dienstag 23.02.10 von 18.20 bis 19.20 Uhr,  
Frau Yvonne Stegmann, 56,-- Euro 
 

8 x FlowTonic (Übungen mit gleitfähigen Pads)  ab Montag 
01.03.10 von 17.15 bis 18.15  
Uhr, Frau Yvonne Stegmann, 38,-- Euro 
 

8 x Schwertkampf-Stockkampf ab 8-14 Jahren ab Mittwoch 
03.03.10 von 17.30 bis 19.00 Uhr, Herr Sven Reiner, 56,-- 
Euro 
 
Sonstiges im Rathaus Dettingen im Bürgersaal:  
 

1 x Pause vom Alltag – Ein Samstag mit Yoga , am Sams-
tag 20.03.10, 9.00 – 12.00 Uhr,  
Frau Ilse Geiser, Yogalehrerin. Bitte Matte,  
Kissen und Decke mitbringen! , 20,-- Euro (Zuschuss durch 
Kasse möglich) 
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Vorträge in der Schule Dettingen:  
Anmeldung erforderlich!  
 

Der Vortrag:Ihr Garten als Kraftort  am Donnerstag  
25.03.10, Frau Gitta Schreiber,  
muss leider ausfallen! 
 

Vortrag : Mein Schädel brummt  am Dienstag 09.03.10 von 
19.30-21.00 Uhr, Frau Rotraud Schkarlat, HP, 5,-- Euro.  
 
Vortrag : Pilze und Mykosen – Verursacher von Haut-, 
Darmerkrankungen und Allergien  am  Donnerstag 
25.03.10 von 19.30-21.00 Uhr, Frau Veronika Assfahl, HP, 5,-
- Euro.  
 
Töpferkurse in der Kapitän Romer Straße 51:  
 

Bitte beachten: Neue UHRZEIT!!  
6 x  für Schulkinder  ab Montag 15.03.10  
von 16.00-18.00 Uhr, Frau Susanne Dürr, 48,--  
Euro zzgl. Materialkosten 
 

Zusatzkurs steht nicht im Programmheft!!  
6 x  für Schulkinder  ab Mittwoch 24.02.10  
von 15.00-17.00 Uhr, Frau Susanne Dürr, 48,--  
Euro zzgl. Materialkosten 
 

Termin wurde um 2 Wochen verschoben!!  
7 x für Erwachsene  ab Dienstag 09.03.10 von 18.30 -21.30 
Uhr, Frau Susanne Dürr, 98,-- Euro zzgl. Materialkosten 
 

7 x für Erwachsene  ab Donnerstag 04.03.10  
von 09.00 -12.00 Uhr, Frau Susanne Dürr, 98,--  
Euro zzgl. Materialkosten 
 
Nähere Beschreibung der einzelnen Kurse entnehmen S ie 
bitte dem Programmheft.  
Infos und Anmeldung bei:  
Yvonne Stegmann, Allensbacherstraße 3,  
78465 Konstanz-Dettingen  
Telefon: 07533-949766, Fax: 07533-935172  
Yvonne.Stegmann@arcor.de  
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Dettingen-Wallhausen 
 

Termine im Februar:  
Di 16.02. Närrischer Treff im Gasthaus Kreuz in 
                          Dettingen beim Wurstkränzle! 
Di  23.02. 15.00 Uhr Treffpunkt Rathaus bei  
                          Kaffee, Kuchen, Spiel und Spaß! 
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Haushaltshilfe in Dettingen gesucht  
(ca. 2-3- Std/Woche). 
Tel. 07533/803636 

 
 
 

Aktion bis 28. Feb. 2010 
** Wohnungs- und Hausschätzung** 

    nach dem Verkehrswert: 125 € + MWST 
GERHARD SIENER –Bankk..-Immobilien-Gutachten 
78224 Singen, Tel. 07731-12171 

 
 
 
 
 

Die Agendagruppe Klein Venedig informiert: 
 
„Sie werden von mir kein klares Ja oder Nein hören, ob 
die Stadt sich das (gemeint das Konzert- und Kongres s-
haus) leisten kann , dazu sind die Zahlen zu flüchtig“, so 
Rohloff im Südkurier vom 05.02.2010 
 
Sitzungsvorlage GR 2010-008 zum Radweg Dettingen-
Allensbach 
 
Die Verwaltung ist in Abwägung der absehbaren hohen 
Kosten und Folgekosten für die Stadt Konstanz, der 
Haushaltslage  insgesamt, der Eingriffe in den Naturhaus-
halt  und in Anbetracht zwar weniger komfortabler, aber 
durchaus zumutbarer Alternative der Auffassung, das s in 
der gegenwärtigen Situation der Bau des Radweges im 
Verhältnis zu anderen wichtigen Zukunftsaufgaben der  
Stadt Konstanz nicht gerechtfertigt ist und das Proje kt 
daher zurückzustellen ist (im Hinblick auf Finanz- und 
begleitenden Personalbedarf). 
 
Wenn nicht einmal der Kämmerer der Stadt Konstanz und 
Projektleiter des Konzert- und Kongresshauses weiß, ob die 
Stadt Konstanz sich das Konzert- und Kongresshaus leisten 
kann, dann wird schnell deutlich, dass andere Projekte wie 
der Radweg Dettingen-Allensbach sterben müssen. 
 
Gabriele Weber, Sprecherin Kapitän-Romer Str. 27a 
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Qualität aus eigener Schlachtung und Verarbeitung 
78465 Konstanz-Dettingen, 

Kapitän-Romer-Str. 9b 
Tel. 07533/6321 

 

Angebote gültig von Di., 16.02. – Sa., 20.02.:  

Frischer und gewürzter 
Schweinehals 100 g 0,89 

Kasseler Bauch 100 g 0,69 

Fleischkäse gebacken 100 g 0,89 

Fleischkäse zum Backen 100 g 0,79 

Krakauer 100 g 0,79 

Hausmacher Leberwurst 100 g 0,69 

 

Tipp des Monats :  
Schinkenwurst   ca. 300 g  Stück  2,69 
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